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In dem nachfolgenden Text verwenden wir eine geschlechtsneutrale Sprache. Bei 
der konkreten Ansprache von Personen werden sowohl die weiblichen als auch die 
männlichen Personen genannt, z. B. „Bewohnerinnen und Bewohner“. Sollte aus 
Versehen oder aus Gründen der besseren Lesbarkeit an einigen Stellen nur die 
männliche Form, z. B. „Akteure“ gewählt sein, meinen wir aber immer auch die 
weiblichen Personen, nämlich die Akteurinnen. Selbstverständlich sind für uns 
immer Männer und Frauen gleichzeitig, gleichgestellt und chancengleich ange-
sprochen. 

Dieses Gutachten unterliegt dem Urheberrecht. Vervielfältigungen, Weitergabe 
oder Veröffentlichung des Angebots in Teilen oder als Ganzes sind nur nach vorhe-
riger Genehmigung und unter Angabe der Quelle erlaubt, soweit mit dem Auftrag-
geber nichts anderes vereinbart ist. 
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Kurzfassung 

Die Stadt Hamm verfügt bereits heute über einen überdurchschnitt-
lichen Besatz an Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen. 
Spielhallen sind in Hamm überwiegend im oder im direkten Ein-
zugsbereich der Einkaufszonen angesiedelt. Probleme aus städte-
baulicher Sicht sind Lärmbelästigung, Beeinträchtigung des Stra-
ßen- und Stadtbilds sowie Trading-Down-Effekte.  

Im vorliegenden Steuerungskonzept werden alle Unterarten des 
Sammelbegriffs „Vergnügungsstätten“ betrachtet. Allerdings be-
zieht sich der relevante Steuerungsbedarf in erster Linie auf die 
Spielhallen und hier in erster Linie auf kerngebietstypische Spielhal-
len (Def. s. Pkt. 2.4). Dies liegt zum einen an dem hohen Besatz und 
zum anderen an dem aktuell feststellbaren massiven Expansions-
drang dieser Branche. Insoweit werden im vorliegenden Steue-
rungskonzept Handlungsleitlinien vorwiegend für Spielhallen ent-
wickelt.  

Das Maß der Beeinträchtigung des Straßen- und Stadtbilds durch 
die Gestaltung der Spielhallen hängt zwar von der Umgebung ab, 
aber meist ist eine aggressive Aufmachung oder dunkle, zugeklebte 
Schaufensterscheiben vorzufinden, was zur Unterbrechung der 
Lauflagen und damit des Kundenstroms führt. Spielhallen wirken 
deshalb oft als Fremdkörper. 

Aufgrund ihrer hohen Mietzahlungsfähigkeit und auch -bereitschaft 
verdrängen Spielhallen häufig den traditionellen Einzelhandel aus 
den so genannten zweiten Lagen und führen so einen Qualitätsver-
lust der Einkaufsstraßen und Einkaufszonen herbei. Dies kann bei 
einer räumlichen Konzentration von Spielhallen, Billig-Läden und 
Imbiss-Stuben einen Destabilisierungsprozess auslösen, wodurch 
die bisherige Geschäftsnutzung einer Straße verdrängt werden 
kann. In der generell instabilen Situation des Einzelhandels wirkt die 
Ansiedlung und Erweiterung von Spielhallen dann als Katalysator, 
der den Abwärtstrend noch beschleunigt. Damit wird es zunehmend 
schwieriger, wenn nicht unmöglich, gewachsene Einzelhandelsla-
gen zu erhalten oder weiter zu entwickeln.  

Mit der weiteren Zunahme an Anträgen und Anfragen in der Stadt 
Hamm ist die Frage zu beantworten, in welchen Bereichen des 
Stadtgebiets generell die Möglichkeit bestehen sollte, Vergnü-
gungsstätten zuzulassen bzw. zu verhindern. Dabei ist deutlich zu 
machen, dass eine reine Negativplanung, d. h. ein pauschaler Aus-
schluss von Vergnügungsstätten für das gesamte Stadtgebiet aus 
rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Vielmehr ist hier eine diffe-
renzierte Betrachtungsweise entscheidend. Es werden im vorliegen-
den Steuerungskonzept demnach Bereiche festgelegt, die gegen-
über Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, als empfindlich 
gelten, und solche Bereiche, in denen Vergnügungsstätten zulässig 
sein sollen.  

überdurchschnittlicher 
Besatz in Hamm 

Fokus Spielhallen

Spielhallen als Fremdkörper

Verdrängung der Geschäftsnutzung

Steuerungsmöglichkeiten mit pla-
nungsrechtlichen Instrumenten 
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Dabei ist ein wichtiger strategischer Ansatz besonders hervorzuhe-
ben: Die allgemeine Zulässigkeit von Vergnügungsstätten soll weg-
fallen. Vergnügungsstätten, insbesondere kerngebietstypische 
Spielhallen, sollen nur noch ausnahmsweise zugelassen werden, 
und zwar nur dann, wenn sichergestellt werden kann, dass negative 
städtebauliche Auswirkungen definitiv nicht zu erwarten sein wer-
den. Die entsprechenden Kriterien für die ausnahmsweise Zulässig-
keit werden im vorliegenden Steuerungskonzept benannt.  

Weiterhin werden in der räumlichen Zuordnung folgende Hand-
lungsleitlinien vorgeschlagen:  

Im Stadtzentrum sollen künftig nur noch Vergnügungsstätten und 
Wettbüros zugelassen werden, wenn negative städtebauliche Aus-
wirkungen über die Häufung und Konzentrationswirkung ausge-
schlossen sind. Gleichzeitig ist unstreitig, dass die Ansiedlung von 
Vergnügungsstätten in der Innenstadt zu deren Belebung führen 
kann, wenn sie standortverträglich ausgestaltet und einen Beitrag 
zur Belebung des öffentlichen Raumes leisten (z.B. in Form von Frei-
zeit-Centern). Entsprechend werden Zulässigkeitsvoraussetzungen 
für bestimmte positive Typen von Vergnügungsstätten formuliert. 

In den Stadtteilzentren sollen kerngebietstypische Vergnügungs-
stätten sowie Wettbüros und Erotik-Fachmärkte über die Bauleit-
planung möglichst ausgeschlossen werden. Die nicht kerngebiets-
typischen Vergnügungsstätten können ausnahmsweise zugelassen 
werden, wenn sichergestellt ist, dass keine negativen Agglomerati-
onswirkungen benachbarter Vergnügungsstätten auftreten.  

In Wohngebieten sowie in Mischgebieten, in denen die Wohnnut-
zung vorherrscht, sollen Vergnügungsstätten, Wettbüros und Ero-
tik-Fachmärkte konsequent ausgeschlossen werden.  

In Mischgebieten mit vorwiegend gewerblicher Nutzung bzw. ge-
mäß § 34 Abs. 2 BauGB gewerblich geprägten mischgebietsähnli-
chen Gebieten kann eine ausnahmsweise Zulässigkeit von nicht 
kerngebietstypischen Vergnügungsstätten sowie Wettbüros und 
Erotik-Fachmärkte im Einzelfall möglich sein, wenn negative städ-
tebauliche Auswirkungen nicht zu erwarten sind.  

In Gewerbegebieten sind kerngebietstypische Spielhallen nur in den 
dafür explizit vorgesehenen Bereichen zulässig.  

In Industriegebieten sind Vergnügungsstätten sowie Wettbüros und 
Erotik-Fachmärkte grundsätzlich auszuschließen. 

Grundsätzlich sind zur Vermeidung von Konzentrationswirkungen 
die Zulässigkeitsvoraussetzungen von neuen Vergnügungsstätten 
an die Bestandssituation zu knüpfen. D.h. wenn in unmittelbarer 
Nachbarschaft einer beantragten Vergnügungsstätte bereits eine 
andere Vergnügungsstätte vorhanden ist, und im Zusammenwirken 
negative städtebauliche Auswirkungen zu erwarten sind, soll die 
Genehmigung nach Möglichkeit versagt werden.  

Vergnügungsstätten sind nur
ausnahmsweise zulässig.  

Stadtzentrum 

Stadtteilzentren 

durch Wohnen geprägte Gebiete

Mischgebiete mit vorwiegend 
gewerblicher Nutzung 

Gewerbegebiete 

Industriegebiete 

Bestandssituation beachten



Kurzfassung    

 

 

Zur Steuerung sollen die betreffenden, noch nicht auf BauNVO 1990 
umgestellten Bebauungspläne (Kern-, Misch- und Gewerbegebiete) 
entsprechend geändert werden, bzw. für die nicht überplanten In-
nenbereiche neue Bebauungspläne aufgestellt werden.  Dabei wird 
die Priorität auf diejenigen Teilräume gelegt, in denen die relevan-
ten Standortfaktoren für Vergnügungsstätten vorhanden sind, also 
ein hoher Ansiedlungsdruck besteht. 

In erster Priorität sind demnach die Bebauungspläne der Innenstadt 
und die Bebauungspläne in den Stadtteilzentren, in denen jeweils 
ein Kerngebiet (MK) festgesetzt ist, an die aktuelle Baunutzungs-
verordnung anzupassen. Diese Lagen weisen regelmäßig relevante 
Standortfaktoren (Lauflage) für die Ansiedlung weiterer Vergnü-
gungsstätten auf und mit der MK-Ausweisung sind (wenn Vergnü-
gungsstätten nicht explizit ausgeschlossen sind) darüber hinaus die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für weitere Ansiedlungen 
auch großflächiger Art gegeben.  

In einem weiteren Schritt sind die Bebauungspläne im Stadtgebiet 
anzupassen, die Misch- und Gewerbegebiete festsetzen und in de-
ren Geltungsbereich relevante Standortfaktoren vorhanden sind 
(insbes. gute Erreichbarkeit und Lauflagen in den Stadtteilzentren).  

Umstellen der Bebauungspläne 
(Misch- und Gewerbegebiete) auf die 
BauNVO 1990 
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1 Einleitung 
In letzter Zeit verdichtet sich das Thema „Spielhallen“ zunehmend in 
der kommunalpolitischen Diskussion. Eigentlich hatte das Themen-
feld seit Ende der 90er Jahre kaum mehr Anlass für ein groß ange-
legtes planungsrechtliches Einschreiten gegeben. Aber inzwischen 
expandieren Spielhallen in fast schon beängstigendem Maße. Diese 
Entwicklung hat auch die Stadt Hamm dazu veranlasst, ein Konzept 
zur Steuerung von Vergnügungsstätten im Stadtgebiet zu erarbei-
ten.  

Warum das Thema gerade jetzt aktuell ist, erschließt sich nicht un-
mittelbar. Der Blick in die Statistik zeigt, dass die Zahl der Spielhal-
len in Nordrhein-Westfalen stetig zurückgeht: während es im Jahr 
1998 noch 2.838 Spielhallen waren, wurden im Jahr 2008 nur noch 
2.406 Spielhallen gezählt. Das macht immerhin ein Minus von 15%.1 
Es bedarf schon einer genauen Analyse, um die aktuellen Tendenzen 
einer vermehrten Standortnachfrage erklären zu können.  

Eine wichtige Rolle spielt hier die neue Spielverordnung aus dem 
Jahr 2006:2 In Nordrhein-Westfalen ist seitdem die Zahl der Konzes-
sionen (nicht Spielhallen) wieder angestiegen und die Zahl der Geld-
spielgeräte in Spielhallen ist von ca. 27.300 auf über 32.500 Geräte 
sprunghaft angestiegen. Dies ergibt eine Zunahme von immerhin 
19 %. Die mit der neuen Spielverordnung erhöhte Anzahl an Geld-
spielgeräten pro Konzession und die neue Multifunktionalität der 
Geräte haben diese Entwicklung möglich gemacht. Der monetäre 
Spielerverlust, der in Nordrhein-Westfalen zwischen 1998 und 2006 
im Durchschnitt bei ca. 622 Mio EUR lag, ist seitdem auf 
750 Mio EUR angestiegen. Diese Entwicklung zeichnet sich auch in 
der Stadt Hamm ab: Der Spielerverlust, der zwischen 1998 und 2006 
bei durchschnittlich 6,5 Mio EUR lag betrug 2008 in Hamm 
ca. 7,8 Mio EUR. 3 

Gleichzeitig ist ein beträchtlicher Rückgang der Geldspielgeräte mit 
Gewinnmöglichkeit in der Gastronomie zu verzeichnen. Dies ist auf 
die stetig wachsenden Anforderungen des Jugendschutzes, aber 
auch auf Gaststätten-Sterben der so genannten Eckkneipen zurück-
zuführen.  

                                                             
1 Diese und die weiteren Daten zum regionalen und überregionalen Spielhal-

len-, Konzessions- und Spielautomatenbesatz wurden durch den AK Spiel-
sucht e.V. erhoben und über diesen bezogen 

2  Neufassung der Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Ge-
winnmöglichkeit (Spielverordnung – SpielV) vom 27. Januar 2006 (BGBl. I 
2006 Nr. 6, S. 280) 

3   Der jährliche Nettoverlust der Spieler entspricht dem jährlichen Kasseninhalt 
der Geräte. Das ifo-Institut (Institut für Wirtschaftsforschung, München) hat 
in einem Gutachten aus dem Jahr 2000 den durchschnittlichen monatlichen 
Kasseninhalt pro Geldspielsgerät auf 1.533,88 EUR (Spielhallengerät) bzw. auf 
409,03 EUR (Gastronomiegerät) angegeben. Der Berechnung der Spielerver-
luste liegen diese beiden Zahlen zugrunde 

Spielverordnung 2006

Rückgang an Geräten 
in der Gastronomie 
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Hinsichtlich der aktuell feststellbaren vermehrten Standortnachfra-
ge in ganz Nordrhein-Westfalen ist davon auszugehen, dass mit den 
dargestellten Trends die maximale Zahl an Spielgeräten und Kon-
zessionen in den vorhandenen Spielhallen weitgehend ausge-
schöpft ist und nach der Marktkonsolidierung in der Vergangenheit 
ein neuer Expansionstrend einsetzt. Dieser Trend fällt in eine Phase, 
in der eine Vielzahl von Städten und Gemeinden durch leerstehende 
Ladenlokale in der Innenstadt gezeichnet sind und damit ausrei-
chend Raum für die teilweise hochprofitablen Spielhallen vorhan-
den ist. Offensichtlich ist, dass mit diesem neuen Schub an Spielhal-
len die Situation des Einzelhandel, der Gastronomie und des Woh-
nens in der Innenstadt zunehmend verschlechtert wird.  

Damit wird deutlich, dass zur Sicherung und Entwicklung der inner-
städtischen Lagen nicht allein Einzelhandelskonzepte, städtebauli-
che Entwicklungskonzepte und auch nicht die Landesförderpro-
gramme ausreichend sind. Vielmehr muss zusätzlich eine eindeuti-
ge Position hinsichtlich unerwünschter Ansiedlugen von Vergnü-
gungsstätten bezogen werden. Dies kann nur über eine konsistente 
Rahmenplanung und die entsprechende Umsetzung in der Bauleit-
planung erfolgen. Ziel muss sein, die durch Spielhallen möglichen 
negativen Effekte auf das städtebauliche Umfeld sowie das Stadt-
image konsequent zu verhindern.  

Für die Planung gilt es hier, einige wichtige Rahmenbedingungen zu 
beachten: Ein pauschaler Ausschluss von Vergnügungsstätten für 
das gesamte Stadtgebiet ist nicht nur planungsrechtlich unzulässig, 
sondern zudem aus stadtplanerischer Sicht nicht sinnvoll, denn die 
Ansiedlung von Spielhallen führt nicht grundsätzlich zu negativen 
Strukturveränderungen. Erst wenn Konflikte und Probleme durch 
eine generelle Standortunverträglichkeit oder durch Konzentratio-
nen ausgelöst werden, sind negative Auswirkungen zu erwarten.  

In einer sinn- und maßvollen Steuerung sollte daher nach unter-
schiedlichen Typen differenziert werden; z. B. können Spielhallen in 
Form von Freizeit-Centern auch ein belebendes Element der Innen-
stadt sein. Einrichtungen mit Café-Bistro-Charakter, die über Billard, 
Dart, Unterhaltungsspielautomaten, Großleinwand und Internet-
plätze verfügen und neben Geschicklichkeitsspielen auch Glücks-
spielautomaten anbieten, können sehr attraktiv für die Innenstadt 
sein, besonders dann, wenn sie sich zum Straßen- oder Platzraum 
hin öffnen. Ein genereller Ausschluss würde die Möglichkeiten, die 
diese Art von Spielhallen bieten, unterbinden. 

Gegen die allzu strenge Reglementierung von Spielhallen spricht ein 
weiterer Sachverhalt: Im konsequenten bauleitplanerischen Aus-
schluss von Spielhallen erhalten die bestehenden genehmigten und 
im Bestand geschützten Betriebe eine quasi Monopolstellung. Wei-
tere Konkurrenzbetriebe werden nicht zugelassen und die langfris-
tige Existenz der vorhandenen Betriebe (auch solcher, die auf ver-
gleichsweise niedrigem Niveau wirtschaften) ist damit gesichert.  

der aktuelle Expansionstrend …

… steht im Konflikt zu 
bestehenden Nutzungen 

kein pauschaler Ausschluss 
von Vergnügungsstätten 

differenzierte Betrachtung

Monopolstellung verhindern
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Zur Steuerung empfehlen wir demnach eine differenzierte Betrach-
tungsweise, in der nicht alle Spielhallen „über einen Kamm gescho-
ren“ werden, sondern bestimmte Typen unterschieden und be-
schrieben werden. Hierbei ist die herkömmliche Unterscheidung 
nach kerngebiets- und nicht kerngebietstypischen Spielhallen wenig 
hilfreich, denn die auf Grundlage des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in der 
Rechtsprechung definierte Grenze von 100 qm Nutzfläche für kern-
gebietstypische Spielhallen ist längst überholt. Bauvoranfragen 
nach neuen Spielhallen bewegen sich heute oftmals ab 600 qm 
aufwärts und Anfragen nach Spielhallen unter 100 qm sind nur noch 
selten anzutreffen. Dies hat den einfachen Grund, dass in einer 
Spielhalle der planungsrechtlich relevanten Größenordnung maxi-
mal acht Glücksspielgeräte aufgestellt werden können, aber gleich-
zeitig der Nachfragetrend zu immer größeren und diversifizierten 
Angeboten weist. Auch liegt inzwischen die Größenordnung einer 
einzelnen Konzession oberhalb der planungsrechtlich relevanten 
Grenze von 100 qm.4 

Um zielführend eine Steuerung organisieren zu können, ist dem-
nach zusätzlich zur Größenordnung auch nach verschiedenen Typen 
von Spielhallen zu differenzieren. Dies bedeutet, dass für die Stadt 
Hamm eine bestimmte Gattung von Spielhalle zu beschreiben ist, 
von der positive Wirkungen zu erwarten sind, und zwar für den spe-
zifischen Standort. Die Typisierung muss die durch die Rechtspre-
chung definierten Kriterien des § 1 Abs. 9 BauNVO berücksichtigen. 
Dies bedeutet, dass zwar eine konkrete Beschreibung vorzunehmen 
und zu begründen ist, aber gleichzeitig kein direkter Vorhabenbezug 
im Vordergrund stehen darf. Für die beschriebene Gattung werden 
dann die jeweiligen Zulässigkeitsvoraussetzungen in der Bauleit-
planung (auf Grundlage des § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO) definiert.  

Für die anschließende Umsetzung des Konzepts in der verbindlichen 
Bauleitplanung sind darauf aufbauend eindeutige Schwerpunkte zu 
setzen. Oftmals wird übersehen, dass Spielhallen, auch wenn sie in 
den bestehenden Bebauungsplänen nicht explizit ausgeschlossen 
sind, per se nicht genehmigungsfähig sind. Die Zulässigkeitsvoraus-
setzungen können sich dabei nach der Gebietskategorie (im B-Plan 
in Abhängigkeit der gültigen BauNVO oder nach § 34 Abs. 2 BauGB), 
der Flächengröße, der Verkehrserzeugung oder weiterer möglicher 
Nutzungskonflikte richten. Auch ist im Hinblick auf die Vermeidung 
einer Überreglementierung zu bedenken, dass in vielen Bereichen 
eine weitere Verdichtung von Vergnügungsstätten gar nicht zu er-
warten ist und damit der Handlungsbedarf eher als gering einge-
stuft werden kann. Für eine zielgerichtete Vorgehensweise ist es 
demnach zwingend erforderlich, im Rahmen des Gutachtens genau 
zu analysieren, an welchen Stellen im Stadtgebiet akuter Hand-

                                                             
4 Bei zwingend erforderlichen 12 qm je Gerät (nach Spielverordnung 2006) sind 

auf planungsrechtlich relevanten 100 qm Nutzfläche maximal acht Geld- 
oder Warenspielgeräte möglich.  

Spielhallen werden immer größer

Unterscheidung nach Typen

Stadtbereiche mit Handlungsdruck 
werden identifiziert 
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lungsbedarf besteht und genau hier die höchste Priorität in der pla-
nungsrechtlichen Umsetzung zu legen.  

Im Ergebnis des Steuerungskonzepts „Vergnügungsstätten“ für die 
Stadt Hamm werden demnach auf Grundlage einer genauen Be-
standsaufnahme und Analyse die Ausschluss- bzw. Zulässigkeitsbe-
reiche zunächst für kerngebiets- und nicht kerngebietstypische 
Spielhallen begründet und festgelegt. Gleichzeitig wird über die 
Unterscheidung nach Typen ein weiteres Instrument entwickelt, 
damit auch erwünschte Entwicklungen (z. B. die genannten Freizeit-
Center) insbesondere in Kerngebieten gleichermaßen möglich wer-
den. Abschließend ist die konsequente bauleitplanerische Umset-
zung, gestaffelt nach Prioritäten, einzuleiten.  

Die Ansiedlung von Spielhallen in stadtverträgliche Bahnen zu len-
ken bedeutet dann: Unerwünschtes verhindern und attraktive An-
gebote möglich machen.  

 

2 Grundlagen der Untersuchung 
2.1 Aufgabenstellung und Planungsanlass 
Mit der Zunahme an Anträgen und Anfragen der jüngeren Vergan-
genheit kam in Hamm die zentrale Frage auf, in welchen Bereichen 
des Stadtgebiets generell die Möglichkeit bestehen sollte, kernge-
bietstypische und nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten 
zuzulassen bzw. zu verhindern. Da ein pauschaler Ausschluss von 
Vergnügungsstätten für das gesamte Stadtgebiet nicht nur pla-
nungsrechtlich unzulässig, sondern zudem aus stadtplanerischer 
Sicht nicht sinnvoll ist, sollten durch ein gesamtstädtisches Konzept 
Bereiche festgelegt werden, die gegenüber Vergnügungsstätten, 
insbesondere Spielhallen, als empfindlich gelten müssen, und solche 
Bereiche, in denen Vergnügungsstätten nach wie vor zulässig sein 
sollen. 

Aufgrund der zunehmenden Expansion der Spielautomatenbranche 
in der Hammer Innenstadt hat der Rat der Stadt Hamm bereits im 
Jahr 1986 eine Vorlage über die Nutzungsbeschränkung von Ver-
gnügungsstätten in der zentralen Innenstadt beschlossen. Im Er-
gebnis wurde ein Spielhallenentwicklungsrahmen für die Innen-
stadt von Hamm beschlossen. Dieses Konzept wird nunmehr im 
Rahmen des Steuerungskonzepts „Vergnügungsstätten“ fortge-
schrieben. Darauf aufbauend werden die entsprechenden Hinweise 
für die nachfolgende Bauleitplanung gegeben.  

In diesem Zusammenhang ist mit aller Deutlichkeit darauf zu ver-
weisen, dass das Steuerungskonzept „Vergnügungsstätten“, auch 
wenn es als städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des 
Baugesetzbuchs zu werten ist, keine unmittelbare Rechtswirkung 
für den einzelnen Betreiber oder Standortnachfrager hat. Erst die 
konsequente Umsetzung im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-

Im Ergebnis: Räumliche und 
typenbezogene Steuerung 

Aufgabenstellung

Steuerungskonzept ´86

Umsetzung über die Bauleitplanung
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nung ist geeignet, die erforderlichen Steuerungswirkungen zu ent-
falten.  

 

2.2 Zielsetzung des Konzepts 
Mit dem vorliegenden Steuerungskonzept „Vergnügungsstätten“ 
sollen allgemeine städtebauliche Zielvorgaben für das zukünftige 
bauleitplanerische Handeln der Stadt Hamm bei der Ansiedlung von 
Vergnügungsstätten aufgestellt werden. Dabei ist sowohl den städ-
tebaulichen Belangen und den Regelungen der Baunutzungsverord-
nung als auch dem Grundsatz der Gewerbefreiheit Rechnung zu 
tragen – auch, in dem die in Rede stehenden Nutzungen gesamt-
städtisch betrachtet und gestreut werden. Mit dem Konzept werden 
zukünftige Entscheidungen der Stadt Hamm transparent gemacht. 
Potenzielle Vorhabenträger erhalten Planungssicherheit bei der 
Aufstellung ihrer Konzepte.  

 

2.3 Betriebsformen von Vergnügungsstätten 
Unter den städtebaulichen Begriff „Vergnügungsstätte“ fallen im 
Wesentlichen vier Gruppen: 

• Spiel- und Automatenhallen 
• Nachtlokale jeglicher Art, Vorführ- u. Geschäftsräume, deren 

Zweck auf Darstellung mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist 
• Diskotheken, Tanzlokale 
• Swinger-Clubs 

Regelmäßig werden auch Wettbüros zu den Vergnügungsstätten 
gezählt. Allerdings ist der Übergang zu einer reinen Wettannahme-
stelle fließend. Aktuell umstritten ist die Fragestellung, ab welcher 
Ausstattung eine bloße Wettannahmestelle als Wettbüro und dem-
nach als Vergnügungsstätte zu werten ist.  

Nicht zu den Vergnügungsstätten zählen die Toto-Lotto-Annahmen, 
die gleichzeitig Zeitungen, Schreib- oder Tabakwaren verkaufen.  

Erotik-Fachmärkte (ohne Videokabinen) sind ebenfalls nicht als Ver-
gnügungsstätten zu werten. Sie sind dem Facheinzelhandel zuzu-
ordnen.  

Da Wettbüros und Erotik-Fachmärkte aber gleichermaßen negative 
städtebauliche Auswirkungen hervorrufen können, werden sie im 
vorliegenden Steuerungskonzept mit betrachtet.  

Definitiv nicht zu den Vergnügungsstätten zählen: Politische Kaba-
retts und Kleinkunstbühnen (Anlagen für kulturelle Zwecke), Bow-
lingbahnen und Kegelbahnen bzw. Kegelcenter (Anlagen für sportli-
che Zwecke).  

Bordelle sowie bordellartige Betriebe sind ebenfalls nicht als Ver-
gnügungsstätten zu werten, vielmehr als Gewerbebetriebe und 
demnach nur in den entsprechenden Gebietskategorien zulässig. 

städtebaulicher Begriff
 „Vergnügungsstätte“ 

Wettbüros 

Erotik-Fachmärkte 

nicht zu den  
Vergnügungsstätten zählen …  

Bordelle  
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Allgemein können Vergnügungsstätten einerseits die Innenstädte 
attraktivieren und beleben, andererseits auch Konflikte und Prob-
leme durch eine generelle Unverträglichkeit an einem Standort oder 
durch Massierungen und Konzentrationen auslösen. Grundsätzlich 
gilt, dass die städtebaulichen Problemwirkungen von Vergnügungs-
stätten, Wettbüros und Erotik-Fachmärkten im Zusammenhang von 
der Art ihrer Umgebungsnutzung, ihrer Außengestaltung sowie der 
räumlichen Massierung beurteilt werden müssen.  

Bei der folgenden Bewertung der unterschiedlichen Betriebsformen 
wird auf eine typisierende Betrachtung zurückgegriffen, die nicht 
immer Rückschlüsse auf die regelmäßigen städtebaulichen Auswir-
kungen zulässt. Die Übergänge zwischen den Betriebstypen sind 
meist fließend und es ist schwer nachvollziehbar zu machen, ob z.B. 
eine Einrichtung von 240 qm Grundfläche mit nur vier Geldspielau-
tomaten, aber Bewirtung und Tischen mit Sitzgelegenheiten als 
Spielhalle zu werten ist, auch wenn sie „Automaten-Casino-Hamm“ 
heißt. Insoweit wird es immer eine „Grauzone“ geben, die grund-
sätzlich auf den Einzelfall bezogen zu betrachten sein wird.  

 

2.4 Spiel- und Automatenhallen 
Als Spiel- und Automatenhallen (Spielhallen) gelten Betriebe, in de-
nen ein räumlich gehäuftes Sortiment verschiedenartiger Unterhal-
tungsautomaten mit Gewinnchance (Geldspielgeräte) und ohne 
Gewinnmöglichkeit (TV- bzw. Bildschirmspielgeräte, Flipper), oft er-
gänzt durch manuelle Geschicklichkeitsspiele wie z. B. Billard und 
Tischfußball, zur beliebigen Betätigung gegen Münzeinwurf ange-
boten wird. Der betriebliche Schwerpunkt der Spielhallen liegt ge-
werberechtlich in der Bereitstellung dieser Geräte. Der Begriff 
"Spielhalle" bezeichnet nicht notwendigerweise einen selbständigen 
Betrieb, sondern es kann sich auch „nur“ um einen Raum handeln, 
der zu einem anderen Betrieb (typischerweise Schank- und Speise-
wirtschaft) gehört, wenn er ausschließlich zur Aufstellung der in 
§ 33i GewO (Spielhallen und ähnliche Unternehmen) genannten 
Geräte dient. 

Die planungsrechtliche Abgrenzung der kerngebietstypischen von 
den mischgebietsverträglichen  (WB-)Vergnügungsstätten5 ist nach 
ihrem Einzugsbereich und ihren Auswirkungen zu beurteilen: 

Kerngebietstypische Spielhallen haben als zentraler Dienstleis-
tungsbetrieb auf dem Unterhaltungssektor einen größeren Ein-
zugsbereich und sind für ein größeres allgemeines Publikum er-
reichbar. In der Rechtsprechung hat sich zur Abgrenzung der kern-

                                                             
5   Der Begriff WB-Vergnügungsstätten (Vergnügungsstätten in besonderen 

Wohngebieten) leitet sich aus der Tatsache ab, dass in der BauNVO ´90 die 
nicht kerngebietstypischen Vergnügungsstätten erstmals im § 4a (besondere 
Wohngebiete) genannt sind. Im Rahmen der Zulässigkeiten in anderen Ge-
bietskategorien wird auf den §4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO regelmäßig verwiesen.  

Restriktionen und Potenziale

planungsrechtliche Differenzierung

kerngebietstypische Spielhallen
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gebietstypischen von den nicht kerngebietstypischen Spielhallen im 
Sinne von § 4a Abs. 3 Satz 2 BauNVO 1990 eine Grundfläche von et-
wa 100 qm (Nutzfläche) als „Schwellenwert“ herausgebildet.6 Sie 
haben mehr als 20 Spielmöglichkeiten, davon acht Geldspielgeräte, 
mehr als 40 Besucherplätze und eine längere Öffnungszeit als 
22:00 Uhr. Zusammenfassend sind kerngebietstypische Vergnü-
gungsstätten solche, die von zentraler Bedeutung sind und einen 
großen Einzugsbereich haben, d. h. Vergnügungsstätten, die auf 
einen größeren Publikumskreis - auch mit weiteren Anfahrten - 
ausgerichtet sind.  

Mischgebietsverträgliche Spielhallen unterhalb dieser Grenze sind 
(ab BauNVO 1990) in den überwiegend gewerblich geprägten Teilen 
von Mischgebieten allgemein zulässig, d. h. Nutzflächen von bis 
ca. 100 qm, bis zu 20 Spielmöglichkeiten, davon nicht mehr als acht 
Geldspielgeräte und die Öffnungszeit ist in der Regel auf 22:00 Uhr, 
ausnahmsweise bis 23:00 Uhr, begrenzt. 

Als nicht kerngebietstypisch sind in erster Linie die Spielhallen, aber 
auch Vergnügungsstätten allgemein einzustufen, die der „üblichen“ 
Freizeitbetätigung in einem (begrenzten) Stadtviertel dienen. Diese 
Kriterien treffen insbesondere für kleinere Spielhallen zu. Hier sind 
der Besucherkreis und das Einzugsgebiet maßgebend.  

Spielhallen sind überwiegend in den Einkaufszonen mittlerer Lagen 
der Kerngebiete angesiedelt und in innerstädtischen Mischgebieten 
vorhanden, seltener in Wohngebieten, höchstens aufgrund des Be-
standsschutzes, zu finden. Als Probleme aus städtebaulicher Sicht 
sind Lärmbelästigungen, Beeinträchtigungen des Straßen- und 
Stadtbilds sowie Trading-Down-Effekte zu nennen. Obwohl die 
Spielhallen selbst keine Betriebsgeräusche verursachen, kommt es 
doch durch Folgegeräusche der Besucher sowie durch an- und ab-
fahrende Autos oder Mopeds zu Konflikten mit den Anwohnern.  

Das Maß der Beeinträchtigung des Straßen- und Stadtbilds durch 
die Gestaltung der Spielhallen hängt von der Umgebung ab. Häufig 
werden die aggressive Aufmachung oder dunkle, zugeklebte Schau-
fensterscheiben bemängelt, da die Lauflagen, d.h. die Schaufenster-
front und damit der Kundenstrom unterbrochen werden. Spielhallen 
wirken aus diesem Grund oftmals als Fremdkörper. 

Aufgrund ihrer hohen Mietzahlungsfähigkeit und auch -bereitschaft 
verdrängen Spielhallen häufig den traditionellen Einzelhandel aus 
den so genannten zweiten Lagen und führen so einen Qualitätsver-
lust der Einkaufsstraßen und Einkaufszonen herbei. Dies kann bei 
einer räumlichen Konzentration von Spielhallen, Billig-Läden und 
Imbiss-Stuben einen Destabilisierungsprozess auslösen, wodurch 
die bisherige Geschäftsnutzung einer Straße verdrängt werden 
kann. 

                                                             
6   vgl. Fickert/Fieseler, 8. Aufl., § 4a BauNVO, Rdnr. 23.4 

mischgebietsverträgliche Spielhallen

Standortkonflikte

Spielhallen als Fremdkörper

Verdrängung der Geschäftsnutzung
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Allerdings kann der Begriff „Spielhalle“ hinsichtlich seiner Betriebs-
typologie und seiner städtebaulichen Wirkung weiter differenziert 
werden. Spielhallen in Form von Freizeit-Centern können ein durch-
aus belebendes Element der Innenstadt sein. Aus planerischer Sicht 
können, je nach Standortumfeld, solche Einrichtungen auch positiv 
bewertet werden (vgl. auch Kap. 2.9). 

 

2.5 Nachtlokale jeglicher Art, Vorführ- u. Geschäftsräume, 
deren Zweck auf Darstellung mit sexuellem Charakter 
ausgerichtet ist  

Die Angebote von Videokabinen, Sexkinos und Sexshows finden sich 
in der Regel in den traditionellen Vergnügungsvierteln,  im Umfeld 
der Prostitution sowie häufig im Bahnhofsumfeld.  

Die städtebaulichen Negativwirkungen sind vergleichbar den Spiel-
hallen. Die Qualität der Außenwerbung solcher Betriebe ist, je nach 
ihrer Lage, sehr unterschiedlich. In den sogenannten Billig-Lagen 
werden sie häufig grell und aggressiv gestaltet, in den teuren Ein-
kaufslagen dagegen zurückhaltender. In Verbindung und räumlicher 
Konzentration mit anderen Vergnügungsnutzungen kann eine Ver-
drängung des traditionellen Einzelhandels und ein Trading-Down-
Effekt herbeigeführt werden.  

Eine weitere Negativwirkung der Sex- und Pornobetriebe ist die Ver-
letzung des sittlichen und moralischen Empfindens der Anwohner 
oder Passanten, die sich durch solche Betriebe abgestoßen fühlen. 
Dies hat u. a. gravierende Auswirkungen auf die unmittelbar an-
grenzenden Objekte, die sich dann nicht mehr an den gehobenen 
Einzelhandel vermieten lassen. 

 

2.6 Diskotheken, Tanzlokale 
Diskotheken unterscheiden sich nach der Zweckbestimmung, dem 
Umfang (Häufigkeit der Tanzveranstaltungen) und der Größe von so 
genannten Tanz-Cafés. Moderne Diskotheken sind regelmäßig für 
über 1.000 Besucher ausgelegt, sie verfügen in der Regel über meh-
rere separate, unterschiedlich große Tanzflächen, auf denen ver-
schiedene Musikrichtungen gespielt werden. Diskotheken besitzen 
einen überregionalen Kundenkreis, d. h. sie sind für ein größeres 
und allgemeines Publikum erreichbar. Im Hauptraum sind sie mit 
einer großen Musikanlage ausgestattet, die mit einer Lichtorgel 
und/oder anderen aufwendigen Lichtanlagen gekoppelt ist.7  

Nicht kerngebietstypisch ist z. B. eine abendliche Tanzbar, die nicht 
die typischen Merkmale einer (Groß-)Diskothek aufweist. Diese Kri-
terien treffen insbesondere für kleinere Diskotheken zu. Auch hier 
sind der Besucherkreis und das Einzugsgebiet maßgebend.  
                                                             
7    vgl.  Fickert / Fieseler „Baunutzungsverordnung – Kommentar“; § 4a Rn. 22 ff, 

11. Auflage 2008 

Freizeit-Center 

Städtebauliche Konflikte

Negativimage 
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Konflikte sind vorwiegend in der Verkehrserzeugung, im Verhalten 
einzelner Besucher im öffentlichen Raum (Pöbeln, Vandalismus, 
Lärm) sowie in der aufdringlichen Aufmachung von Werbeanlagen 
zu sehen.  

Lokale / Gaststätten mit gelegentlichen unter Umständen auch re-
gelmäßigen Tanzveranstaltungen z. B. einmal monatlich sind städ-
tebaurechtlich nicht als Vergnügungsstätten (Diskotheken) einzu-
stufen. Solche Lokale werden in der Literatur auch als „Tanz-Cafe“ 
bezeichnet. 

 

2.7 Swinger-Clubs 
Als Einrichtung sexuellen Charakters spielen zunehmend auch sog. 
Swinger- bzw. Pärchenclubs städtebaulich (und gaststättenrecht-
lich) eine Rolle. Sie werden überwiegend in den Räumen einer Gast-
stätte betrieben, in denen sexuelle Handlungen wie Gruppensex 
und Partnertausch auf freiwilliger Basis stattfinden. Dabei handelt 
es sich aus städtebaulicher Sicht um Vergnügungsstätten.  

Das Konfliktpotenzial ist normalerweise gering, da die Aufmachung 
und Außenwirkung in der Regel vergleichsweise diskret erfolgt. Le-
diglich über das zusätzliche Verkehrsaufkommen insbesondere in 
den Nachtstunden ergeben sich Konflikte.  

Aber auch bei Swinger-Clubs ist, wie bei (erotischen) Nachtlokalen, 
die Verletzung des sittlichen und moralischen Empfindens der An-
wohner oder Passanten, die sich durch solche Betriebe abgestoßen 
fühlen, mit zu berücksichtigen. 

 

2.8 Weitere Betriebsformen 
Betriebsformen, die nicht eindeutig den Vergnügungsstätten zuzu-
ordnen sind, sollen aufgrund vergleichbarer negativer städtebauli-
cher Auswirkungen ebenfalls über die Bauleitplanung gesteuert 
werden. Die Erforderlichkeit der Steuerung ergibt sich je nach Aus-
prägung des städtebaulichen Umfeldes bzw. hinsichtlich der Emp-
findlichkeit der Nutzungen. Aussagen sind je nach Bedarfslage zu 
treffen für:   

• Erotikfachmärkte/ Sexshops 
• Wettbüros 
• Bordelle und bordellartige Betriebe.  

 

2.8.1 Erotikfachmärkte/Sexshops 
Erotikfachmärkte bzw. Sexshops sind im Grundsatz Einzelhandels-
betriebe mit einem überwiegenden Sex- und Erotiksortiment, insbe-
sondere also Sexspielzeug, pornographische Magazine, Bilder, Filme 
(Video VHS, Super-Video CD, Video CD, DVD), und CD-/DVD-Roms 
mit entsprechenden Inhalten, erotische Spiele auf digitalen und 

Städtebauliche Konflikte

städtebauliche Konflikte

Definition 
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herkömmlichen Medien, erotische Bekleidung und Dessous, Stimu-
lantia verschiedener Art, Accessoires für unterschiedliche sexuelle 
Neigungen und Vorlieben.  

Hinsichtlich der planungsrechtlichen Zulässigkeit bei Erotikfach-
märkten/Sexshops ist festzuhalten, dass sie nur dann als Vergnü-
gungsstätte zu werten sind, wenn zusätzlich mindestens drei Vi-
deokabinen oder vergleichbare Angebote vorhanden sind. Ansons-
ten sind sie als Einzelhandelsnutzung anzusehen und eine Regle-
mentierung ist über den Ausschluss von Vergnügungsstätten nicht 
möglich. Gleichermaßen ist es allerdings möglich, Erotik- Fachmärk-
te bzw. Sexshops klar zu definieren und die Zulässigkeiten über den 
entsprechenden Ausschluss separat zu steuern. Hierfür sind beson-
dere städtebauliche Gründe anzuführen. Diese Gründe können sich 
nicht bzw. nur bedingt auf die Verdrängung anderer Ladenlokale 
beziehen, vielmehr werden hier Konflikte zu bestehender Wohn-
funktion anzuführen sein. 8  

 

2.8.2 Wettbüros/Wettannahmestellen 
Ein Problem ist aktuell in der Abgrenzung von Wettbüros zu reinen 
Wettannahmenstellen zu sehen. Das VG Karlsruhe hat mit Be-
schluss vom 10.  März 2009 über den Antrag eines Sportwettenbü-
robetreibers entschieden, mit dem dieser sich gegen die vom Bau-
amt ausgesprochene Nutzungsuntersagung samt Androhung des 
Zwangsmittels wendet. Das Gericht hat dem Antrag teilweise statt-
gegeben. 

Es war nicht zu klären, ob die Nutzung der Räumlichkeiten als Wett-
annahmestelle materiell baurechtswidrig ist. Es ist aber davon aus-
zugehen, dass die Nutzungsart "Wettannahmestelle" keinen fest-
stehenden Betriebstyp beschreibt und keiner der in der Baunut-
zungsverordnung genannten Nutzungsarten eindeutig zugeordnet 
werden kann. Ob eine Wettannahmestelle eine Vergnügungsstätte 
im bauplanungsrechtlichen Sinne ist, ist demnach jeweils im kon-
kreten Fall zu prüfen. Ausgehend vom Begriff „Vergnügungsstätte“ 
ist eine bloße Annahmestelle, die ein Besucher nur aufsucht, um 
seinen Wettschein abzugeben und/oder seinen Gewinn abzuholen, 
ohne zu verweilen, keine Vergnügungsstätte. Zu einer Vergnü-
gungsstätte wird die Wettannahmestelle erst, wenn die kommer-
zielle Unterhaltung der Kunden/Besucher im Vordergrund steht 
sowie ein Angebot zum Verweilen besteht.  

Demgegenüber steht ein Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs 
Kassel vom 25.08.2008, in dem Wettbüros eindeutig den Vergnü-
gungsstätten zugeordnet werden. 9 

                                                             
8   OVG Lüneburg Urtei l vom 11. September 1985 - AZ.: 1 OVG C 26/85 - 

9   vgl. Verwaltungsgerichtshof Kassel, Beschluss vom 25.08.2008, Aktenzeichen: 
 3 UZ 2566/07 Instanzenaktenzeichen: 4 E 3419/06 

Steuerung 

planungsrechtliche Einstufung
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Damit ist die planungsrechtliche Definition von Wettbüros mit gro-
ßen Unsicherheiten behaftet. Entsprechend sollten Wettbüros nicht 
allein unter der Überschrift „Vergnügungsstätte“ subsumiert wer-
den. Der Ausschluss bei städtebaulicher Unverträglichkeit ist sepa-
rat zu formulieren.   

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass Toto-Lotto-Annahmestellen (z.B. 
Kioske), auch wenn hier das Glücksspiel eine Rolle spielt, definitiv 
nicht zu den Vergnügungsstätten zählen. Diese Einrichtungen un-
terscheiden sich deutlich von privaten Wettbüros, insbesondere 
hinsichtlich der kommerziellen Unterhaltung und der Aufenthalts-
möglichkeiten.  

 

2.8.3 Bordelle und bordellartige Betriebe 
Hinsichtlich der planungsrechtlichen Einstufung ist deutlich zu ma-
chen, dass diese Nutzung nicht zu den Vergnügungsstätten zählt, 
vielmehr stellt sie eine eigenständige Nutzungsart „sui generis“ 
dar.10 Bordelle und bordellartige Betriebe sind demnach als sonstige 
Gewerbebetriebe zu werten und entsprechend nur in Gewerbege-
bieten allgemein zulässig. Dies gilt auch für die so genannte Woh-
nungsprostitution. Noch nicht abschließend geklärt ist allerdings, 
ob diese Nutzung in Mischgebieten generell unzulässig ist. Der Aus-
schluss ist bei Gebietsunverträglichkeit festzusetzen.  

 

2.8.4 Billard- und Dart-Cafés 
Die bauplanungsrechtliche Einstufung des Billardspiels bereitet oft 
Schwierigkeiten, denn es kann nicht jede kommerzielle Freizeitge-
staltung, die der Vergnügungssteuer unterliegt, generell mit dem 
städtebaulichen Begriff „Vergnügungsstätte“ belegt werden. Bei der 
bauplanungsrechtlichen Einstufung steht nicht der Sachverhalt der 
kommerziellen Unterhaltung im Vordergrund, sondern die Frage, in 
welcher Weise sich die Nutzungsart „Vergnügungsstätte“ innerhalb 
der jeweiligen Baugebiete auswirken kann. Da Billardtische in der 
Regel in Schank- und Speisewirtschaften aufgestellt werden, ist die 
Einstufung, ob es sich nun um ein Billardcafé oder Gaststättenbe-
trieb handelt, in Abhängigkeit davon zu betrachten, ob der Spiel- 
oder der Gaststättenbetrieb vorherrschend ist. Werden weiterhin 
erlaubnispflichtige Spielgeräte nach § 33i GewO aufgestellt, ist zu 
prüfen, ob der Spielcharakter gegenüber dem des sportlichen über-
wiegt.“ 11 

Die Charakteristik der Billard- und Dart-Cafés ist umstritten, insbe-
sondere die städtebaulichen Auswirkungen, weil einerseits das zu-
                                                             
10    vgl.  Fickert / Fieseler „Baunutzungsverordnung – Kommentar“; § 4a Rn. 23.74 

ff, 10. Auflage 2002 

11   vgl. BayObLG, Beschl. v. 24.2.92 - 3 ObOWi 7/92-, GewArch. 92, 231 = NVwZ-RR 
92, 553 f. m. w. N. 

Wichtig: Wettbüros bei städtebauli-
cher Unverträglichkeit immer sepa-
rat aufführen und begründen 

Toto-Lotto-Annahmestellen sind 
keine Vergnügungsstätten 
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sätzliche Angebot, insbesondere für Jugendliche, positiv zu bewer-
ten ist, da es zu einer Belebung der Innenstadt führt, andererseits 
aber Probleme bei einer Konzentration solcher Anlagen bestehen. 

 

2.9 Vergnügungsstätten als vitalisierendes Element  
Die Ansiedlung von Vergnügungsstätten führt in der Regel nur dann 
zu negativen Strukturveränderungen in der Innenstadt, wenn Kon-
flikte und Probleme durch die genannten generellen Standortun-
verträglichkeiten oder durch Konzentrationen ausgelöst werden. 
Durch eine sinn- und maßvolle Steuerung der Ansiedlung von Ver-
gnügungsstätten können solche Probleme vermieden werden und 
Vergnügungsstätten ein belebendes Element der Innenstadt sein. 
Sie bieten als Freizeiteinrichtungen auch Nischen für soziale Kontak-
te. In den letzten Jahren - im Zeitalter des Internets - wird immer 
häufiger ein neuer Typus von Vergnügungsstätte beobachtet, der 
besonders für junge Erwachsene ein interessanter Treffpunkt ist. Es 
sind Einrichtungen mit Café-Bistro-Charakter, die über Computer-
plätze mit Internet-Zugang verfügen aber auch Spielmöglichkeiten 
haben und meist aufgrund ihrer Größe und ihres Charakters in den 
Innenstädten angesiedelt sind.  

Auch ein weiterer, vergleichsweise neuer Spielhallentypus kann 
durchaus positive Effekte bringen. Spielhallen in Form von Freizeit-
Centern können ein belebendes Element der Innenstadt sein. Ein-
richtungen die über Billard, Dart, Unterhaltungsspielautomaten, 
Großleinwand und Internetplätze verfügen und neben den vorherr-
schenden Geschicklichkeitsspielen nur untergeordnet Geldspielau-
tomaten mit Gewinnmöglichkeit anbieten und ein kleines gastro-
nomisches Angebot vorhalten, können sehr belebend für die Innen-
stadt sein, besonders dann, wenn sie sich zum Straßen- oder Platz-
raum hin öffnen. Aus planerischer Sicht können, je nach Standort-
umfeld, solche Einrichtungen positiv bewertet werden. Entspre-
chend soll in der Bauleitplanung kein pauschaler Ausschluss von 
Vergnügungsstätten respektive Spielhallen formuliert werden, 
vielmehr ist genau danach zu differenzieren, welche Formen (Gat-
tungen) stadtverträglich sind und welche nicht.  

 

Spielhallen modernen Typs 
wirken nicht per se negativ  
auf die Innenstadt  


